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1 Anwendungsbereich 

In der für die Belieferung der Schaeffler Technologies GmbH AG & Co. KG geltenden 

Schaeffler-Logistikrichtlinie sind die Grundlagen der vom Lieferanten zu beachtenden logisti-

schen Einkaufs- und Beschaffungsprozesse von Schaeffler definiert. Mit dieser ergänzenden 

Lieferantenvereinbarung werden die in der Logistikrichtlinie definierten logistischen Anforde-

rungen für die Belieferung von Schaeffler an die Besonderheiten für Lieferungen des Liefe-

ranten an einzelne Standorte von Schaeffler angepasst und um Anforderungen an den Um-

gang von Packmitteln ergänzt. Diese ergänzende Lieferantenvereinbarung gilt für Lieferun-

gen des Lieferanten an die Werke 

 

 Schweinfurt, Georg-Schäfer-Str. 30, 97421, 

 Eltmann, Industriestr. 2, 97483 

 Elfershausen, August Ullrich Str. 36-38, 97725 

 

 - im Nachfolgenden gemeinsam „Schaeffler Schweinfurt“ genannt. Soweit Regelungen die-

ser Ergänzenden Lieferantenvereinbarung nicht für Schaeffler Schweinfurt insgesamt, son-

dern nur für einzelne Werke gelten, werden diese mit „Werk Schweinfurt“ bzw. „Werk Elt-

mann“ bzw. „Werk Elfershausen“ bezeichnet. 

 

Die Ergänzende Lieferantenvereinbarung gilt ergänzend zur Schaeffler Logistikrichtlinie. Bei 

Unklarheiten oder Widersprüchen geht diese Ergänzende Lieferantenvereinbarung den Best-

immungen der Schaeffler-Logistikrichtlinie vor. 

Die nachstehenden Vorschriften gelten für alle logistischen Abläufe von Schaeffler Schwein-

furt und sollen dazu beitragen einen störungsfreien Informations- und Materialfluss zwischen 

den Lieferanten und Schaeffler Schweinfurt zu erreichen. 
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Ansprechpartner 

Zum Zweck der direkten und zielgerichteten Informationsübertragung ist der Lieferant ver-

pflichtet, passende Ansprechpartner Schaeffler gegenüber zu nennen, die für die Abwicklung 

der logistischen und anderen genannten Prozesse zwischen Lieferant und Schaeffler zu-

ständig sind. 

Bei Fragen oder Problemen zu den nachfolgenden Vereinbarungen müssen die entspre-

chenden Ansprechpartner gemäß der unten genannten Zuständigkeiten seitens Schaeffler 

direkt kontaktiert werden. Die Ansprechpartner für die Bereiche Einkauf und Fertigung kön-

nen variieren und werden außerhalb dieser Vereinbarung bekannt gegeben. 

Ansprechpartner Standort Schweinfurt: 

 

Tor 4 Bereich Logistik

Zuständigkeiten

Telefon +49 (9721) 91-4545

Telefax +49 (9721) 91-4544

E-Mail Logistik-Tor4-SW@schaeffler.com

Anmeldung für Anlieferung / Abholung, 

Personalisierung der Fahrer, Erfassung der 

Fahrzeuge, Abwicklung Gefahrgut, 

Zollschnellerfassung

 

Behältermanagement operative Standortlogistik

Zuständigkeiten

Telefon +49 (9721) 91-2828 +49 (9721) 91-2888

Telefax +49 (9721) 91-3155 +49 (9721) 91-6955

E-Mail Behaeltermanagement-SW@schaeffler.com Standortlogistik-SW@schaeffler.com

Packmittelkreislauf (Mehrwegpackmittel, 

Sonderpackmittel, Leergutverwaltung)

Steuerung von Wareneingangssen-

dungen, Abwicklung von Sonderfahrten, 

Fracht- und Speditionsmanagement, 

frachtrelevante Auskünfte

 

   

Verpackungstechnologie

Automotive

Verpackungstechnologie

Industrie

Zuständigkeiten

Ansprechpartner Fabian Beil Simon Keller

Telefon +49 (9721) 91-5305 +49 (9721) 91-1352

Telefax +49 (9721) 91-3635 +49 (9721) 91-3635

E-Mail beilfbi@schaeffler.com Simon.Keller@schaeffler.com

Technische Verpackungsgestaltung 

(Mehrwegpackmittel, Sonderpackmittel, 

Einwegpackmittel, Ausweichverpackung)

Technische Verpackungsgestaltung 

(Mehrwegpackmittel, Sonderpackmittel, 

Einwegpackmittel, Ausweichverpackung)
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Ansprechpartner Standort Eltmann: 

 

Werkstor Haupteingang Behältermanagement

Zuständigkeiten

Ansprechpartner - Helmut Reuss

Telefon +49 (9522) 71-216 +49 (9522) 71-349

Telefax +49 (9522) 71-272 +49 (9522) 71-270

E-Mail VL_Wache_ELT@schaeffler.com reusshlm@schaeffler.com

Anmeldung für Anlieferung / Abholung, 

Personalisierung der Fahrer, Erfassung der 

Fahrzeuge, Abwicklung Gefahrgut, 

Zollschnellerfassung

Packmittelkreislauf (Mehrwegpack-

mittel, Sonderpackmittel, Leergut-

verwaltung

 

 

operative Standortlogistik operative Standortlogistik

Zuständigkeiten

Ansprechpartner Berthold Reitz Roland Stolper

Telefon +49 (9522) 71-324 +49 (9522) 71-339

Telefax +49 (9721) 71-270 +49 (9721) 71-430

E-Mail reitzbrt@schaeffler.com stolprla@schaeffler.com

Steuerung von Wareneingangssendungen Abwicklung von Sonderfahrten, Fracht- 

und Speditionsmanagement, 

frachtrelevante Auskünfte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verpackungstechnologie

Industrie

Zuständigkeiten

Ansprechpartner Simon Keller

Telefon +49 (9721) 91-1352

Telefax +49 (9721) 91-3635

Technische Verpackungsgestaltung 

(Mehrwegpackmittel, Sonderpackmittel, 

Einwegpackmittel, Ausweichverpackung)
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2 Logistische Abwicklung 

Es gelten die Bestimmungen der Ziffer 12 der Schaeffler Logistikrichtlinie. 

 

2.1 Kennzeichnung der Packstücke 

Die logistischen Packstücke und Versandeinheiten sind nach dem gültigen Leitfaden zur Im-

plementierung des Schaeffler Global Transport Labels zu kennzeichnen. Der Leitfaden ist 

auf der Schaeffler-Homepage veröffentlicht. 

http://www.schaeffler.de/remotemedien/media/_shared_media/12_suppliers/logistics_1/gtl_i

mplementation_guideline_de.pdf 

 

2.2 Transportbegleitpapiere 

Die Lieferungen sind dem Frachtführer mit ordnungsgemäß erstellten und vollständigen Be-

gleitpapieren zu übergeben. 

 

Für das Werk Schweinfurt sind ergänzend zu den Bestimmungen in Ziffer 12.1 und 12.2 der 

Schaeffler Logistikrichtlinie folgende Begleitpapiere erforderlich: 

 Lieferscheine pro Ablade-Terminal / Abladestelle 

 Frachtbrief mit Ablade-Terminal / Abladestelle 

 ausgefülltes Anmeldeformular „LKW-Anmeldung – Werk Schweinfurt“ (siehe Anlage 

A1, Block A) 

 gegebenenfalls Zolldokumente mit Zollrechnung 

 gegebenenfalls Betriebskontrollbogen bei kennzeichnungspflichtigem Gefahrgut (sie-

he Anlage C) 

 sonstige in Bestellung, Lieferplan, etc. geforderten Unterlagen. 

Alle notwendigen Daten sind in unseren Bestellungen, Lieferplänen, etc. explizit angegeben. 

Sollten unsere Angaben unvollständig sein, sind die fehlenden Daten vom Lieferanten mit 

dem entsprechenden in der Bestellung, dem Lieferplan, etc. genannten Ansprechpartner zu 

klären. 

 

Für das Werk Eltmann ist das Anmeldeformular in Anlage A2 mit ausgefülltem Block A vorzu-

legen.  

http://www.schaeffler.de/remotemedien/media/_shared_media/12_suppliers/logistics_1/gtl_implementation_guideline_de.pdf
http://www.schaeffler.de/remotemedien/media/_shared_media/12_suppliers/logistics_1/gtl_implementation_guideline_de.pdf
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2.2.1 Lieferschein 

Statt der in Ziffer 12.2 der Schaeffler Logistikrichtlinie genannten Inhalte muss der Liefer-

schein folgende Angaben enthalten: 

 Ansprechpartner Lieferant (Lieferscheinersteller) 

 Lieferantennummer 

 Lieferscheinnummer 

 Lieferscheindatum 

 Schaeffler Kundennummer 

 Gesamtliefermenge 

 Brutto- und Nettogewichte, Gesamtgewicht 

 Packstücknummer 

 Ablade-Terminal / Abladestelle 

 Empfänger 

 Bestellnummer / Lieferplannummer 

 deutliche Kennzeichnung von Erstmustern 

 Anzahl, Art und Menge je Packstück: 

o 13-/15-stellige Materialnummer (Ware) 

o Materialkurzbezeichnung (Ware) 

o 13-stellige Packmittelnummer 

o Packmittelkurzbezeichnung 

Die entsprechenden Daten sind dem Verpackungsdatenblatt zu entnehmen. 

 Lieferantencharge bei chargenpflichtigen Material 

 falls vorhanden Retourennummer 

 Änderungsindex laut Zeichnung ECV Dokument mit Änderungsindex lt. Bestel-

lung / Lieferplan 

Es ist zu beachten, dass für jedes Ablade-Terminal / Abladestelle ein separater Liefer-

schein zu erstellen ist. 

 

2.2.2 Frachtbrief 

Ergänzend zu Ziffer 12.2 der Schaeffler Logistikrichtlinie muss der Frachtbrief zusätzlich fol-

gende Angaben enthalten: 

Im Frachtbrief muss das jeweilige Ablade-Terminal / Abladestelle aufgeführt sein. 
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2.2.3 Anmeldeformular Anlieferung Tor 4, Schaeffler Schweinfurt 

Für das Werk Schweinfurt ist der Block A des in der Anlage A aufgeführten Anmeldeformu-

lars durch den Lieferanten vollständig auszufüllen. Dieses Formular ist dem Frachtführer zu 

übergeben und mit den weiteren Begleitpapieren bei Anmeldung bei Schaeffler Schweinfurt 

vorzulegen (Tor 4, Fritz-Drescher-Straße 30, 97421 Schweinfurt). 

Für das Werk Eltmann ist das Formular in Anlage A2 zu verwenden. 

Die Anmeldeformulare im Anhang haben für den Standort Elfershausen keine Gültigkeit. 

 

2.2.4 Mitführen Übergabe der Transportbegleitpapiere 

Bei Versand mit Spedition sind dem Frachtführer Lieferschein-Kopien zusammen mit dem 

Frachtbrief zu übergeben. Die Original-Lieferscheine müssen an der Ware befestigt werden. 

Der Lieferant muss sicherstellen, dass der Frachtführer Lieferschein-Kopien zusammen mit 

dem Frachtbrief weiterreicht und bei Schaeffler Schweinfurt abgibt. 

 

2.3 Avisierung und Transport Transportavisierung 

Bei Lieferung „EXW“ / „FCA“ ist der Lieferant verpflichtet, die Ware zum vereinbarten Termin 

zur Abholung bereitzustellen und die Abholbereitschaft anzuzeigen. 

Für Stückgut, Teil- und Komplettladungen müssen die Sendungen gemäß nachfolgender 

Länderzuordnung beauftragt werden: 

http://www.fag.de/content.fag.de/de/supplier/logistics/shipping_and_transport_instructions_1/

shipping-types_1/individuallypacked/individually_packaged_goods.jsp 

Transporte abweichend von der Standardabwicklung, wie Stahltransporte, Maschinen- und 

Schwertransporte, Kurier-, Sonderfahrten und Eiltransporte aller Art, sind in jedem Fall vor-

her mit der zuständigen Schaeffler-Beschaffungsstelle abzustimmen und nur nach schriftli-

cher Bestätigung des betreffenden Disponenten oder Einkäufers und nach Absprache mit 

der zuständigen operativen Standortlogistik von Schaeffler durchzuführen. Auch andere indi-

viduelle Avisierungs- und Transportvereinbarungen sind von den oben genannten Vereinba-

rungen ausgenommen.  

http://www.fag.de/content.fag.de/de/supplier/logistics/shipping_and_transport_instructions_1/shipping-types_1/individuallypacked/individually_packaged_goods.jsp
http://www.fag.de/content.fag.de/de/supplier/logistics/shipping_and_transport_instructions_1/shipping-types_1/individuallypacked/individually_packaged_goods.jsp
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2.4 Anlieferung 

Bei der Anmeldung beim Werk Schweinfurt an Tor 4, Bereich Logistik, Fritz-Drescher-Str. 30, 

97421 Schweinfurt, sind die Begleitpapiere vollständig vorzuzeigen. Das Anmeldeformular 

(Anlage A1) muss im Vorfeld vom Fahrer vervollständigt werden. 

Bei Werk Schweinfurt ist ein Hofsteuerungssystem in Verwendung, der Fahrer erhält bei 

Anmeldung einen Pager, über den die Zufahrt zum Werk gewährt wird. Der genaue Ablauf ist 

in Anlage B beschrieben. 

Sobald ein Zeitfenster-Management beim Werk Schweinfurt eingeführt ist, wird der Lieferant 

darüber informiert. Nach der Einführung eines Zeitfenster-Management bei Schaeffler 

Schweinfurt muss im Vorfeld – vor einer Anmeldung am Tor – ein Zeitfenster für das auf dem 

Lieferschein aufgeführte Terminal gebucht werden. 

Für die Standorte Eltmann und Elfershausen den Standort Eltmann ist derzeit keine Hofsteu-

erung im Einsatz und es ist keine Zeitfensterbuchung durchzuführen.  

Standortspezifische Regelungen Schweinfurt: 

Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, dürfen Anlieferungen durch den Lieferanten nur 

während der normalen Warenannahme-Zeiten von 7.00 Uhr bis 15.30 Uhr erfolgen. Von der 

Regelzeit abweichende Anlieferungen können nur nach Absprache mit der Schaeffler-

Beschaffungsstelle bzw. dem Wareneingang erfolgen. Für Sonderfahrten gilt der mit der 

Schaeffler-Beschaffungsstelle vereinbarte Ablauf. 

Für kennzeichnungspflichtiges Gefahrgut sind die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Der 

Betriebskontrollbogen für das Werk Schweinfurt (Anlage C) ist auszufüllen. 

Standortspezifische Regelungen Eltmann: 

Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, dürfen Anlieferungen durch den Lieferanten nur 

während der normalen Warenannahme-Zeiten von 6.00 Uhr bis 13.00 Uhr erfolgen. Von der 

Regelzeit abweichende Anlieferungen können nur nach Absprache mit der operativen 

Standortlogistik erfolgen. Für Sonderfahrten gilt der mit der Schaeffler-Beschaffungsstelle 

vereinbarte Ablauf. 

Für kennzeichnungspflichtiges Gefahrgut sind die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. 
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Standortspezifische Regelungen Elfershausen: 

Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, dürfen Anlieferungen durch den Lieferanten nur 

während der normalen Warenannahme-Zeiten Montag-Donnerstag 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 

Freitag 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr erfolgen. Von der Regelzeit abweichende Anlieferungen kön-

nen nur nach Absprache mit der operativen Standortlogistik erfolgen. Für Sonderfahrten gilt 

der mit der Schaeffler-Beschaffungsstelle vereinbarte Ablauf. 

Für kennzeichnungspflichtiges Gefahrgut sind die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. 

 

2.5 Nichteinhaltung der Logistikprozesse 

Die Nichteinhaltung der in der Schaeffler-Logistikrichtlinie oder dieser Ergänzenden Lieferan-

tenvereinbarung beschriebenen Vorgaben kann zu Störungen im logistischen Ablauf, insbe-

sondere zu Wartezeiten oder einer Ablehnung der Annahme der Sendung führen. 

Sollte der Lieferant die in dieser Ergänzenden Lieferantenvereinbarung genannten Verpflich-

tungen nicht einhalten, ist Schaeffler berechtigt, auch ohne Nachfristsetzung selbst geeigne-

te Abhilfemaßnahmen zu ergreifen und Maßnahmen für die Beseitigung der Pflichtverletzung 

des Lieferanten selbst vorzunehmen. Schaeffler ist berechtigt, in diesem Fall den Ersatz der 

durch die Abhilfemaßnahme oder die Selbstvornahme entstandenen Aufwände und Schäden 

zu verlangen. Die Aufwände für die Abhilfemaßnahmen oder Selbstvornahme wird dem Lie-

feranten auf Basis eines Stundensatzes in Höhe von 55,00 Euro je Stunde in Rechnung ge-

stellt. Der Lieferant ist verpflichtet, die derart in Rechnung gestellten Aufwände und Schäden 

innerhalb von 14 Tagen nach Belegerstellung zu begleichen. 

 

Durch die Vereinbarung der Vertragsstrafe oder deren Geltendmachung werden die Schaeff-

ler zustehenden gesetzlichen Ansprüche nicht berührt. Der Lieferant ist jedoch berechtigt 

nachzuweisen, dass ein geringerer Schaden entstanden ist. Etwa gezahlte Vertragsstrafen 

sind auf Schadensersatzansprüche anzurechnen. Die Vertragsstrafe kann bis zur Bezahlung 

der in Rechnung gestellten Leistungen geltend gemacht werden.  
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3 Packmittel 

3.1 Einwegpackmittel 

Die Regelung zur Beschaffung von Einwegpackmitteln sind ist mit dem Werkseinkauf 

Schaeffler Schweinfurt zu vereinbaren. Die Einwegpackmittel werden dem Lieferanten nur 

bei einer individuellen Vereinbarung von Schaeffler Schweinfurt zur Verfügung gestellt. In 

diesem Falle wird die Einwegverpackung im Vorfeld durch die Verpackungstechnologen 

Schaeffler Schweinfurt in Verbindung mit dem Lieferanten in einem Verpackungsdatenblatt 

(Anlage D D1 und D2) festgelegt.  

Bei der Vereinbarung, dass Einwegpackmittel über Schaeffler Schweinfurt bezogen werden 

sollen, müssen diese über das zuständige Behältermanagement von Schaeffler abgerufen 

werden (Anlage G). Der Packmittelabruf der benötigten Einwegpackmittel liegt in Verantwor-

tung des Lieferanten. Die Vorlaufzeit von zehn Arbeitstagen vor dem Bedarf ist seitens des 

Lieferanten zu berücksichtigen. 

Die Leergutlieferung von Einwegpackmitteln an den Lieferanten erfolgt durch einen externen 

Dienstleister von Schaeffler Schweinfurt, sofern keine speziellen Regelungen getroffen wur-

den.  

Die Reklamationen bezüglich der Einwegpackmittel sind bei dem entsprechenden Behäl-

termanagement von Schaeffler per E-Mail anzuzeigen, siehe Vorgehensweise analog Mehr-

wegpackmittel im Kapitel 3.2.7. 

Die Frachtkosten für die Leergutanlieferung von Einwegpackmittel zum Lieferanten sind mit 

dem Werkseinkauf Schaeffler Schweinfurt abzustimmen bzw. der geltenden Logistikverein-

barung der Schaeffler Gruppe zu entnehmen. 
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3.2 Mehrwegpackmittel 

3.2.1 Allgemeiner Packmittelkreislauf 

 

 

 

3.2.2 Beschaffung 

Vorbehaltlich einer anderslautenden Vereinbarung durch den Werkseinkauf Schaeffler (siehe 

Logistikvereinbarung), erhält der Lieferant Mehrwegpackmittel von Schaeffler Schweinfurt für 

einen definierten Umlaufbestand von Erzeugnissen zur Verfügung gestellt. Hierzu erhält der 

Lieferant auf Basis der zukünftigen Lieferabrufe einen Umlaufbestand, der mit den Verpa-

ckungstechnologen Schaeffler Schweinfurt anhand einer Umlaufmengendarstellung (Anlage 

F) abgestimmt wird. Beschaffer ist Schaeffler Schweinfurt. 

Für die Losgrößenfertigung des Lieferanten benötigte Mehrwegpackmittel sind vom Lieferan-

ten mit dem Werkseinkauf Schaeffler Schweinfurt zu klären und die erhöhte Umlaufmenge 

an das Behältermanagement Schaeffler Schweinfurt zwecks Gewährleistung eines störungs-

freien Packmittelkreislaufs unverzüglich mitzuteilen. Beschaffer ist der Lieferant. Die hierfür 

anfallenden Kosten können, je nach Absprache, dem Lieferanten in Rechnung gestellt wer-

den. 

Die Mehrwegpackmittel bleiben im Eigentum des Beschaffers. Bei Beendigung des Ver-

tragsverhältnisses müssen die Mehrwegpackmittel gemäß der Eigentumsverhältnisse zu-

rückgeführt werden. 
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Der Lieferant ist verpflichtet, Mehrwegpackmittel frühzeitig gemäß Ziffer 3.2.5 (mindestens 

zehn Arbeitstage vor dem Bedarf) anzufordern und hat zur Verfügung gestellte Mehrweg-

packmittel gemäß Ziffer 3.2.4 frei von Verschmutzung oder Beschädigung zu halten. Bei 

Versäumnis einer frühzeitigen Packmittelanforderung, einer Verschmutzung oder einer Be-

schädigung von Mehrwegpackmitteln und einer daraus resultierenden Gefährdung eines 

einwandfreien Produktionsablaufs kann nur nach Absprache mit den zuständigen Ansprech-

partnern aus der Fertigung und der Verpackungstechnologie Schaeffler Schweinfurt auf eine 

Ausweichverpackung zurückgegriffen werden. 

Die Beschaffung von Ausweichverpackungen erfolgt gemäß Vereinbarung mit dem Werks-

einkauf Schaeffler Schweinfurt, entweder durch den Lieferanten oder durch Schaeffler 

Schweinfurt. Die Ausweichverpackungen werden im Vorfeld durch die Verpackungstechno-

logen Schaeffler Schweinfurt in Verbindung mit dem Lieferanten in einem Verpackungsda-

tenblatt (Anlage D D1 und D2) festgelegt. 

 

Poolfähige Ladungsträger (EPAL) 

Im Falle des Einsatzes von Europaletten werden diese bei der Anlieferung / Abholung umge-

hend mit dem Spediteur getauscht. Für Euro-Paletten und Euro-Gitterbox-Paletten gelten die 

Regeln der European Pallet Association (http://www.epal-pallets.org). Nicht der Norm ent-

sprechende Ladungsträger werden nicht gutgeschrieben und verschrottet.  

Ist der Lieferant dafür verantwortlich, dass die Paletten nicht mehr der Norm entsprechen, 

hat er die daraus resultierenden Kosten, insbesondere für die Verschrottung und Ersatzbe-

schaffung, zu tragen. 

  

http://www.epal-pallets.org/
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3.2.3 Reinigung 

Mehrwegpackmittel werden dem Lieferanten entsprechend der Sauberkeitsanforderung ge-

reinigt zur Verfügung gestellt. Sollten innerhalb des Logistikkreislaufs oder des Produktions-

prozesses die Mehrwegpackmittel auf Grund einzelner Ereignisse verschmutzt werden, kön-

nen die Packmittel vom Lieferanten an den externen Dienstleister von Schaeffler Schweinfurt 

zur Reinigung zurückgeführt werden.  

Ist der Lieferant dafür verantwortlich, dass die Packmittel verunreinigt wurden, hat er die dar-

aus resultierenden Kosten, insbesondere die Reinigung und Frachtkosten, zu tragen. 

Sämtliche Mehrwegpackmittel dürfen vom Lieferanten weder zusätzlich beschriftet, beklebt, 

zweckentfremdet oder mehr als unvermeidbar verschmutzt werden. Nicht mehr zu reinigende 

Mehrwegpackmittel dürfen nicht in Umlauf gebracht werden. Diese müssen zur Überprüfung 

dem externen Dienstleister von Schaeffler Schweinfurt zurückgeführt werden. 

 

3.2.4 Lagerung, Ersatzbeschaffung 

Der Lieferant ist nach der Übernahme des Leerguts vom Frachtführer für einen sachgerech-

ten Umgang und eine vor Witterungseinflüssen geschützte Lagerung verantwortlich. 

Bei Kapazitätsänderungen besorgt Schaeffler Schweinfurt oder der Lieferant, gemäß Verein-

barung mit dem Werkseinkauf Schaeffler Schweinfurt, weitere Packmittel entsprechend dem 

Verhältnis der Abrufmenge nach, um eine ausreichende Umlaufmenge zu gewährleisten. 

 

3.2.5 Packmittelanforderung 

Der Packmittelabruf der benötigten Mehrwegpackmittel liegt in Verantwortung des Lieferan-

ten. Die Packmittel sind vom Lieferanten rechtzeitig, spätestens zehn Arbeitstage vor Bedarf, 

bei dem entsprechenden Behältermanagement von Schaeffler durch ein Formblatt anzufor-

dern (siehe Anlage G). Das Formblatt wird dem Lieferanten nach Absprache mit dem ent-

sprechenden Behältermanagement von Schaeffler als Excel-Datei zur Verfügung gestellt. 

Bei Nichteinhaltung der Vorlaufzeit von zehn Arbeitstagen sind Kosten für benötigte Sonder-

fahrten durch den Lieferanten zu tragen. Schaeffler Schweinfurt behält sich vor, den Liefe-

ranten außerdem für priorisierte Bearbeitung und erhöhten Aufwand, die durch den Lieferan-

ten verursacht wurden, im Rahmen von Aufwandsentschädigungen zu belasten. 
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Die Leergutlieferung von Mehrwegpackmitteln an den Lieferanten erfolgt durch einen exter-

nen Dienstleister von Schaeffler Schweinfurt, sofern keine speziellen Regelungen getroffen 

wurden. 

 

3.2.6 Leergutfrachtkosten 

Die Frachtkosten für die Leergutanlieferung von Mehrwegpackmittel zum Lieferanten sind mit 

dem Werkseinkauf Schaeffler Schweinfurt abzustimmen bzw. der geltenden Logistikverein-

barung der Schaeffler Gruppe zu entnehmen. 

 

3.2.7 Reklamation 

Die Reklamation einer fehlerhaften Lieferung von Leergut muss vom Lieferanten bei Fest-

stellen einer Mengendifferenz oder eines Mangels (beispielsweise bei Beschädigungen, Ver-

schmutzungen, Qualitätsmängel unter zusätzlicher Angabe eines Fotonachweises) unver-

züglich nach Anlieferung durch eine kurze Beschreibung erfolgen. Die Reklamationen bezüg-

lich der Mehrwegpackmittel sind bei dem entsprechenden Behältermanagement von 

Schaeffler per E-Mail anzuzeigen. Die weitere Vorgehensweise ist fallbezogen mit dem zu-

ständigen Behältermanagement von Schaeffler bzw. dem externen Dienstleister von 

Schaeffler Schweinfurt abzustimmen. 

 

3.3 Verpackungsdatenblätter 

Alle eingesetzten Packmittel müssen in Abstimmung mit den Verpackungstechnologen 

Schaeffler Schweinfurt und dem Lieferanten beschrieben und unterschrieben sein. 

Die Beschreibung der Packmittel sind dem Verpackungsdatenblatt (Anlage D D1 und D2) zu 

entnehmen. Bei Mehrwegpackmitteln wird dies ggfs. durch das Packmittellogistikblatt (Anla-

ge E) und eine Umlaufmengendarstellung (Anlage F) ergänzt. 
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4 Leergutverwaltung von Mehrwegpackmitteln 

4.1 Kontoführung 

Die Grundlage für einen störungsfreien Mehrwegkreislauf ist eine Bestandsführung und Ver-

waltung der Mehrwegpackmittel. Unabhängig von eventuell vorhandenen Lieferantenbe-

standsführungen wird durch Schaeffler eine EDV-mäßige Verwaltung der Mehrwegpackmittel 

durchgeführt. Schaeffler Schweinfurt führt für alle Mehrwegpackmittel Leihgutkonten direkt 

mit dem Lieferanten. Leihgutkontoauszüge mit Bewegungen und Salden werden dem Liefe-

ranten durch das zuständige Behältermanagement von Schaeffler monatlich zugesendet. Die 

Zusendung erfolgt gemäß einem zwischen dem zuständigen Behältermanagement von 

Schaeffler und dem Lieferanten fest vereinbarten Datum (1. oder 15. jedes Monats) per E-

Mail. 

Folgende Daten werden auf den Kontoauszügen aufgeführt: 

 Lieferantenname 

 Monat / Jahr 

 Schaeffler Packmittelnummer 

 Schaeffler Packmittelbezeichnung 

 Saldo Vormonat 

 Be- und Entlastungen 

 Endsaldo 

 je Buchung: 

o Datum und Nummer der Belege / Frachtbriefe / Lieferscheine 

o Stückzahl der Buchungen 

o falls vorhanden: Korrekturbuchungen / Reklamationen vom Vormonat 

o Bestandsobergrenze 
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4.2 Reklamationen 

Reklamationen bezüglich Falschbuchungen (Mengendifferenzen) müssen vom Lieferanten 

innerhalb von zehn Arbeitstagen unter Angabe des Lieferscheins bzw. Frachtbriefs und einer 

kurzen Beschreibung bei dem zuständigen Behältermanagement von Schaeffler per E-Mail 

anhand eines Reklamationsformulars (siehe Anlage H) angezeigt werden. Das Formular wird 

dem Lieferanten nach Absprache mit dem Behältermanagement Schaeffler Schweinfurt als 

Excel-Datei zur Verfügung gestellt. Erfolgt kein Kontoabgleich in dieser Frist, gilt der Konto-

stand als anerkannt. Dieser Kontostand gilt als Grundlage für die Leergutverwaltung von 

Mehrwegpackmitteln. Bei einer nachträglichen Kontenanpassung entsprechend der Rekla-

mation sendet das Behältermanagement Schaeffler Schweinfurt eine Rückinformation, be-

ziehungsweise eine Bestätigung, an den Lieferanten. Darüber hinaus werden auf dem da-

rauffolgenden Kontoauszug (Folgemonat) die Reklamationen ersichtlich aufgeführt. 

 

4.3 Inventur 

Zum Abgleich der Buchbestände mit den tatsächlich verfügbaren Beständen ordnet 

Schaeffler einmal jährlich und bei begründetem Bedarf eine Behälterinventur der eindeutig 

zuzuweisenden Packmittel beim Lieferanten an. Der Lieferant ist zur Zählung des Leergutes 

verpflichtet und muss seine Ergebnisse zum Stichtag melden. Falls der Lieferant keine In-

venturmeldung abgibt, erfolgt die Versorgung und gegebenenfalls Nachbeschaffungen auf 

Basis der nicht bereinigten Buchbestände zu Lasten des Lieferanten. 
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Anlagen 

Anlage A1: LKW-Anmeldung – Werk Schweinfurt (2-seitig) 
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Anlage A2: LKW-Anmeldung – Werk Eltmann 
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Anlage B: Ablauf für den gewerblichen Güterkraftverkehr 
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Anlage C:  Betriebskontrollbogen (zweiseitig) 
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Anlage D1: Verpackungsdatenblatt Variante 1 

Muster:
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Anlage D2: Verpackungsdatenblatt Variante 2 (zweiseitig) 

Muster: 
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Anlage E: Packmittellogistik 

Muster: 

  



 

 

 

 

Ergänzende Lieferantenvereinbarung Werk Schweinfurt und Eltmann XII 

Stand: September 2017 – Version 2 

Anlage F: Umlaufmengendarstellung 

Muster: 

 

  

Lieferant 
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Anlage G: Packmittelabrufformular 

 

  

Packmittelabrufformular Lieferanten

An:

Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Behältermanagement Schweinfurt

Telefon +49 9721 91-2828 Anforderung:

Fax +49 9721 91-3155

Behaeltermanagement-SW@schaeffler.com

Von: Datum:

Lieferplan-Nr.: 

Kreditor:

Debitor:

abweichende Lieferanschrift:

Ansprechpartner für Rückfragen:

Kontakt:

Telefon:

E-Mail:

Packmittelbezeichnung Materialnummer

13-stellig Schaeffler

Bestell-

menge
Liefertermin Bestell-

menge
Liefertermin

Materialnummer

15-stellig Schaeffler

Transport wird organisiert durch (Incoterms): Schaeffler

Die Packmittel sind vom Lieferanten rechtzeitig (zehn Arbeitstage vor Bedarf) bei dem Behältermanagement Schaeffler Schweinfurt

über dieses Formblatt anzufordern.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen keine Packmittel für Ihre Losgrößenfertigung zur Verfügung stellen können.

Sollten die bestellten Mehrwegpackmittel nicht den Sauberkeitskriterien entsprechen, bitte innerhalb von fünf Arbeitstagen direkt bei 

dem Behältermanagement Schaeffler Schweinfurt reklamieren.

o Mehrwegverpackung

o Einwegverpackung

Für folgende Typen wird das Packmittel

verwendet:

Type



 

 

 

 

Ergänzende Lieferantenvereinbarung Werk Schweinfurt und Eltmann XIV 

Stand: September 2017 – Version 2 

Anlage H: Reklamationsformular 

 

 

Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Behältermanagement Schweinfurt

Georg-Schäfer-Straße 30 Lief.-Nr.: 

97421 Schweinfurt Lief.-Name:

Bearbeiter:

Telefon +49 9721 91-2828 Telefon:

Fax +49 9721 91-3155 E-Mail:
Behaeltermanagement-SW@schaeffler.com Datum:

Lieferschein

Datum

Lieferschein-Nr. / 

Frachtbrief-Nr.

Schaeffler

Material-Nr.

tatsächlich

gelieferte 

Menge

Schaeffler-eigene

Bemerkung

Reklamation

Monat / Jahr

Vom Lieferanten auszufüllen

Grund der Reklamation

Bestandsabgleich für den Monat:


